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Sachbearbeiter/in

 
 

Fachdienstleiter

 
 

Mitzeichner/in

 

allg. Vertreter der
Bürgermeisterin

Beratungsgegenstand:
Grundschule Harlinger Weg;
hier: Erstellung eines kontinuierlichen Investitionsplanes zur Zukunftssicherung der
Schule

Sachverhalt:

Die CDU-Fraktion hatte mit Antrag vom 15. März 2013 (AN/0358/2011-2016) beantragt, die 
Stadt  möge in  Absprache mit  der  Schulleitung einen kontinuierlichen Investitionsplan zur 
Zukunftssicherung der Grundschule am Harlinger Weg erstellen. Nach Beschluss des VA zu 
diesem Antrag soll sich der Bauausschuss mit diesem Thema befassen.

Zunächst wird darauf hingewiesen, dass die Verwaltung die notwendigen Investitonen und 
auch Unterhaltungsmaßnahmen sowohl in der Höhe als auch im zeitlichen Ablauf immer mit  
den Schulleitungen der drei Grundschulen in Jever bespricht. Diese abgestimmten geplanten 
Investitonen und Unterhaltungsmaßnahmen fließen letztlich in die Meldungen zum jeweiligen 
Haushaltsjahr ein.

Nach erneuter Rücksprache mit der Schulleitung der Grundschule Harlinger Weg werden 
folgende Maßnahmen in 2013 abgearbeitet bzw. sind für die Folgejahre angedacht (Meldung 
für die Haushaltsjahre):
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2013
• Minimalsanierung der Turnhalle inkl. Akustikmaßnahmen in den Umkleideräumen der 

Turnhalle (ca. 21.000,- €)
• Reparatur und Umprogrammierung der Heizungsregelung (ca. 1.500,- €)
• Ergänzung  und  Überarbeitung  der  Alarmanlage  und  Einbau  Lautsprecher  und 

zugehörige Anlagenteile (ca. 5.000,- €)
• Erneuerung der abgängigen Küchenzeile im Mehrzweckraum (ca. 4.500,- €)

2014
• Sanierung  der  sanierungsbedüftigen  Kindertoiletten  (ca.  40.000,-  €  einschl. 

Behinderten-WC)
• Errichtung von Sonnenschutz und Verdunklungslamellen und Jalousien vorrangig in 

den Altbauklassen und allen östlich gelegenen Räumen (ca. 12.000,- )
• Erneuerung der Laufbahn und der Sprunggrube (ca. 10.000,- €)
• Einbau einer einheitlichen Schließanlage mit  Zugangskontrollen an den Eingängen 

zur  Verhinderung  von  Amok  (ca.  3.000,-  €)  gleichzeitig  Umrüstung  der  Flur-  und 
Eingangstüren zu automatischen Türen, die auch von behinderten Menschen geöffnet  
werden können (ca. 40.000,- €) - Bestandteil der Inklusion

• Herstellung einer Überdachung des Fahrradstandes auf dem Schulhof (ca. 15.000,- €)
2015

• Einbau eines Aufzuges und Umrüstung der Schule in eine barrierefreie Schule (ca. 
50.000,- €) - Bestandteil der Inklusion

• Durchführung von Akustikmaßnahmen in mind. einem Klassenraum zur Beschulung 
hör- und sprachgestörter Schülerinnen und Schüler – Bestandteil der Inklusion

• Erstellung  einer  Überdachung  für  Regenpausen  bzw.  Überdachung  des 
Eingangsbereiches zum Schulhof (ca. 20.000,- €)

2016
• Neubau der Turnhalle (ca. 950.000,- €) - allerdings ist nach Darstellung der Schule  

der Geräteraum zu klein, deshalb höhere Kosten
• evtl.  gekoppelt  mit  dem  Umbau  der  Schule  zu  einer  Ganztagsschule  bzw.  zur 

Erweiterung der Hortbetreuung (Anbau notwendig – Kosten ohne Planung nicht zu 
beziffern) 

Weiterhin wurden folgende Maßnahmen abgestimmt, die in der Prioritätenliste der Schule  
nicht erscheinen, aber dennoch notwendig sind:

• Erweiterung der Beleuchtung auf dem Schulhof (ca. 1.500,- € - aus baul. Unterhaltung 
aufzuwenden)

• Erneuerung des Sonnenschutzes und Verdunklung im Mehrzweckraum (ca. 3.500,- € 
- aus baul. Unterhaltung aufzuwenden)

• Umgestaltung des Pausengeländes im Bereich des Spielplatzes sowie Einbau einer 
Drainage auf dem Fußballplatz (ca. 25.000,- €)

• Erneuerung der Umzäunung (Kosten für Doppelstabgitter ca. 15.000,- €) 

Grundsätzlich  müssen  alle  Schulen im Jahre 2018 die  Inklusion  erreicht  haben,  d.h.  die 
Bauvorhaben in allen drei städt. Grundschulen müssen spätestens Ende 2017 fertiggestellt  
sein. 

Finanzielle Auswirkungen:

Veranschlagung im Haushalt: ( ) ja ( ) nein
Veranschlagung in den Folgejahren ab 2014
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Beschlussvorschlag:

Die Haushaltsmittel für die bauliche Unterhaltung bzw. für bauliche  
Investitionen in der Grundschulen Harlinger Weg werden aufgrund  
des mit der Schulleitung abgestimmten und fortgeschriebenen In-
vestitionsplanes zum jeweiligen Haushalt gemeldet.

Die  endgültige  Bewilligung  hängt  jeweils  vom  politischen  Bera-
tungsgang in den einzelnen Haushaltsjahren ab.
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